
Es wird folgender 4. Nachtrag zur Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von 

Sprechstundenbedarf vereinbart: 

 

1. Das Rubrum lautet wie folgt: 

 

 

Vereinbarung 

 

über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf 

 

zwischen 

 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) 

 

und 

 

der AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, 

dem BKK-Landesverband NORD, zugleich für die Krankenkasse für den Gartenbau, 

handelnd als Landesverband für die landwirtschaftliche Krankenversicherung 

der IKK classic, 

der Knappschaft, 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen 

- BARMER GEK 

- Techniker Krankenkasse (TK) 

- Deutsche Angestellten-Krankenkasse 

- KKH-Allianz (Ersatzkasse) 

- HEK – Hanseatische Krankenkasse 

- hkk 

  

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 

vertreten durch den Leiter in der vdek-Landesvertretung Hamburg  

sowie 

dem Träger der Sozialhilfe  Freie und Hansestadt Hamburg, 

vertreten durch die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz als Kostenträ-

ger für die nicht krankenversicherten Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 



(SGB XII) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die nicht nach § 264 SGB V von Kran-

kenkassen betreut werden 

 

2. Im gesamten Vereinbarungstext wird hinter „BARMER“ das Wort „Ersatzkasse“ - soweit 

vorhanden - gestrichen und das Wort „GEK“ eingefügt.  

 

3. Abschnitt VII. Nr. 1 wird wie folgt gefasst: „Der 4. Nachtrag tritt zum 01.01.2010 in Kraft 

und gilt für Anforderungen zum Ersatz des ab dem 1. Quartal 2010 verbrauchten Sprech-

stundenbedarfs.“ 

 

4. Die Anlage 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

 bei dem Punkt „elastische Binden (…)“ wird die Abkürzung „u.a.“ gestrichen, 

 der Punkt „Gipsbinden“ erhält folgende Fassung: „Gipsbinden (einschl. Ergän-

zungsmaterial für Gipsverbände, Gehsohlen, -stollen, -bügel, Gummiabsätze). 

 

5. Die Anlage 2 Nr. 5 wird wie folgt geändert: 

 bei dem Punkt „Einmal-Biopsie-Nadeln“ wird „(z.B. Jamshidi-Nadeln)“ gestrichen, 

 bei dem Punkt „Einmal-Drainage-Sauggeräte“ wird „(z.B. Wechselflasche)“ gestri-

chen, 

 es wird der Punkt „Testgase zur Anwendung bei Lungenfunktionsuntersuchungen 

gemäß Nrn. 13650, 13660, 04530 und 13661 EBM für Pneumologen und Internis-

ten sowie Kinderärzte mit dem Schwerpunkt Pneumologie“ eingefügt. 

 

6. Die Anlage 2 Nr. 6 wird wie folgt geändert: 

 der Punkt „Ophtalmika“ erhält folgende Fassung: 

 Ophtalmika 

1. acetylcholinhaltige Augentropfen zur Herstellung einer schnellen, komplet-

ten Miosis im Rahmen eines operativen Eingriffs, 

2. antibiotikahaltige Augensalben/-tropfen zur Infektionsprophylaxe am Auge, 

3. cortisonhaltige Augensalben/-tropfen bei Verätzungen oder Verbrennun-

gen, 

4. pilocarpinhaltige Augentropfen zur Pupillenverengung, 

5. Mydriatika,  

6. als Arzneimittel zugelassenen viskositätserhöhende Augentropfen im Zu-

sammenhang mit Spaltlampenuntersuchungen durch Augenärzte. 

 

7. Die Anlage 3 Buchstabe A wird wie folgt geändert: 



 „Anti-D-Immunglobulin für planbare Eingriffe“ erhält den Zusatz „(zulässig als Ver-

ordnung auf den Namen der Patientin)“ 

 „Anti-D-Immunglobulin (zulässig als Verordnung auf den Namen der Patientin)“ 

wird gestrichen,  

 „Antimykotika - apothekenpflichtig“ wird gestrichen. 

 

8. In der Anlage 3 Buchstabe G wird bei „Gehgaloschen“ der Zusatz „(zulässig als Verord-

nung auf den Namen des Patienten)“ gestrichen. 

 

9. In der Anlage 3 Buchstabe H wird „Hämostypika, soweit diese Medizinprodukt sind“ ge-

strichen. 

 

10. In der Anlage 4 wird in der Tabelle unter „Spasmolytika“ die Zeile „Buscopan plus Dra-

gees“ wie folgt geändert und unter „Psychopharmaka, Hypnotika, Sedativa“ „Oxazepam 

10“ und unter „Sonstiges“ „NaCl Lösung 0,9% in Faltenbalgflasche“ eingefügt:  

 

Wirkstoff Alternativen Beispiele für 

Handelspräparate 

Darreichungsformen Max. 

Anzahl 

Bermerkung 

Butylscopolamin + 

Paracetamol 

 Buscopan plus 

Filmtabletten 

Filmtabletten 20 Abgabe 

einzelner 

Tabletten 

Oxazepam 10   Oxazepam 10 

mg Tabletten 

Tabletten 50 Abgabe 

einzelner 

Tabletten, 

keine 50 mg 

Tabletten 

NaCl Lösung 0,9% 

in Faltenbalgfla-

schen 

 Kochsalzlösung 

0,9% Freka 

drainjet 

Faltenbalgflasche 10  

 

 



Hamburg, den 31.12.2009 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
BKK-Landesverband NORD 
(zugleich für die Krankenkasse für den Gartenbau, handelnd als Landesverband für die landwirtschaft-
liche Krankenversicherung) 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
IKK classic 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Knappschaft - Regionaldirektion Hamburg 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
Der Leiter der vdek-Landesvertretung Hamburg 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Träger der Sozialhilfe, Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 


